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Überblick über Gestaltungsmöglichkeiten 
 

 

• Es wird ein Caterer beauftragt 
 
• Der Förderverein stellt Personal an 

 
• AG’s sind so gut organisiert, dass alle anfallenden Arbeiten 

übernommen werden können, auch die kaufmännischen 
 

• Mischform von geringfügig Beschäftigten und AG’s 
 

• Mischform von ehrenamtlichen Helfern und Angestellten 
 

• Mischform von fest Angestellten und geringfügig 
Beschäftigten 

 
• Ein/e gelernte/r Koch/Köchin wird angestellt und die Helfer 

sind ehrenamtlich oder geringfügig beschäftigt 
 

• Die Verwaltung wird von einer Fachkraft übernommen, die 
beim Förderverein angestellt ist 

 
• Die Verwaltung bleibt in den Händen der Schulleitung und 

das Kochpersonal wird aus ehrenamtlichen und AG’s 
zusammengestellt – alles ohne Arbeitsverhältnisse 

 
• Die Verwaltung wird außer Haus gegeben und das 

Steuerbüro bzw. der Unternehmensberater arbeiten eng 
mit der Schulleitung zusammen 

 
• Die Verwaltung wird vom Sekretariat und der Schulleitung 

mitgeleistet; die Angestellten werden vom Förderverein 
ehrenamtlich verwaltet. 

 
 
Diese Auflistung ist unvollständig – wir werden im Seminar 
weitere Gestaltungsmöglichkeiten selbst erkunden und 
eventuell bereits gemachte Erfahrungen damit austauschen 
 



 

Pflichten eines Arbeitgebers 
 
Ist der Arbeitgeber ein gemeinnütziger Verein, muss dieser eine 
entsprechende Satzung erarbeiten. 
 
Zu den Gründungsformalitäten gehören u.a. 

 
• Eintragung ins Vereinsregister beim Amtsgericht 

 
• Eröffnung eines Geschäftskontos 

 
• Antrag auf vorläufige Anerkennung des Finanzamts als 

gemeinnütziger Verein 
 

• Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel 
und Gaststätten 

 
• Beratung und Kontrolle zur Eigenkontrolle und HACCP vom 

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 
 

• Beantragung einer Betriebsnummer beim Arbeitsamt 
 

• Erstellung aller Personalunterlagen zur Durchführung der 
Lohnbuchhaltung für das Steuerbüro 

 
• Das Personal erwirbt beim Gesundheitsamt einen Ausweis, 

um mit Lebensmitteln arbeiten zu dürfen. 
 

• Lieferanten werden über Geschäftseröffnung informiert 
und die korrekte Rechnungsanschrift und 
Zahlungsmodalitäten werden vereinbart 

 
• Einhalten der HACCP Vorschriften, das heißt u.a. Messen 

von Kühl- und Erhitzungstemperaturen, tägliche 
Rücksstellproben nehmen und einfrieren etc. 

•  
 
 



Tipps für Arbeitgeber 
 
Sollten Sie sich entscheiden, geringfügig Beschäftigte 

oder auch fest Angestellte innerhalb der Gleitzone 
anzustellen, hier ein paar Tipps 

 
Die Jahresarbeitszeit ist bei Minijobbern ausschlaggebend. Die 
Grenze von 400,-- € monatlich darf nicht überschritten werden. 
Vorsicht bei der Berechnung von geldwertem Vorteil wie z.B. 
einem kostenlosen Mittagessen.  
 
Da in Schule mehr Ferienzeit ist als der Gesetzgeber für 
geringfügig Beschäftigte oder fest Angestellte vorgibt, müssen 
die Arbeitszeiten auf das Kalenderjahr umgerechnet werden. 
 
Das Küchenpersonal bekommt Arbeitskleidung mit 
Kopfbedeckung vom Arbeitgeber gestellt. 
 
Empfehlenswert ist eine Stempeluhr, die automatisch 
aufaddiert und monatsweise Summen bildet. 
 
Ein Dienstplan mit festen Arbeitszeiten ist sinnvoll 
 
Beim Personal ist die Strategie, mehrere Menschen für kürzere 
Arbeitszeiten anzustellen vorteilhaft. Es können Ausfälle wegen 
Krankheit besser kompensiert werden. Es können Schulfeste 
oder andere außergewöhnlich arbeitsaufwändige Events besser 
bewältigt werden. 
 
Lieber einmal mehr den Fachmann von außen gefragt, als 
später hohe Steuernachzahlungen. 
 
Bei Umsatzsteuerpflicht nur Fachleute buchen lassen. Es ist auf 
lange Sicht kostengünstiger und weniger Risiko, doch etwas 
„nicht gewusst“ zu haben. Finanzamt und Krankenkassen 
lassen nicht mit sich handeln! Die erste Betriebsprüfung bei 
Vereinen ist nach 3 Jahren.  
 



Seit 2009 sind die meisten Schulmensen umsatzsteuerpflichtig 
 

 
 



 

 
 
Nützliche links: 
 
www.schulfoerdervereine.de 
 
www.minijob-zentrale.de  Infos über geringfügig Beschäftigte 
 
www.bmas.de  Gesundheit am Arbeitsplatz 
 
www.lsfv-bw.de  Im aktuellen Tipp von Sep. 2009 beim Finanz-
ministerium Baden-Württemberg ist das Umsatzsteuerurteil 
 
www.goetz-anwalt.de  Herr Michael Goetz ist Rechtsanwalt und 
Fachanwalt Sozialrecht und gibt Seminare mit dem Titel 
“Vereinsführung für Fördervereine an Schulen“ 
 
http://dejure.org/gesetze/BGB/622.html  Kündigungsfristen bei 
Arbeitsverhältnissen 
 
Bei Fragen zur „Unternehmensgründung“ ob als Verein oder als 
eine andere juristische Person, stehe ich Ihnen gerne mit 
kaufmännischem und praktischem Rat zur Verfügung.  
 
Claudia Jonda 
Burgstr. 17 
34466 Wolfhagen 
0172 9544513 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


